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Sehr geehrte Damen und Herren der Begutachtungskommission,  
 
der derzeit bis heute Mitternacht in Begutachtung befindliche gegenständliche Gesetzesentwurf ist
wiederum vom verfassungsrechtlichen Standpunkt nicht nur höchst bedenklich sondern auch
wiederum als verfassungswidrig einzustufen. Hiermit wird behördlicher Willkür Tür und Tor
geöffnet und ist aus Sicht unserer demokratischen Werteordnung sowie mit den Grundsätzen
unserer Verfassung nicht vereinbar.  
 
Als Staatsbürgerin, welche mit den unser Land prägenden demokratischen und rechtsstaatlichen
Werten sehr verbunden ist, appelliere ich dringend an Sie, werte Damen und Herren der
Begutachtungskommission, diesen Gesetzesentwurf als nicht verfassungskonform
zurückzuweisen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Ingrid Ulz, MMBA 
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